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Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §134 Abs2;

B-VG Art7 Abs1;

EStG 1988 §108e;

Rechtssatz

Dass § 108e EStG 1988 die Antragstellung nicht mit einem bestimmten, für alle Steuerp ichtigen gleich langen

Zeitraum befristet, erscheint sachgerecht, weil zum einen davon ausgegangen werden kann, dass im Zeitpunkt der

Erstellung der Jahressteuererklärung bereits alle Informationen vorliegen, die in Bezug auf die Geltendmachung der

Prämie benötigt werden, und dem Abgabep ichtigen zum anderen eine Antragstellung nach § 134 Abs. 2 BAO (mit

entsprechender Folgewirkung für die Frist zur Abgabe des Verzeichnisses gemäß § 108e EStG 1988 in seiner

Stammfassung) offen steht.
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